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Dornbirner

Gemeindeblatt.

Erscheint jeden Sonntag. — Preis: ganzjährig fl. 1·50 (mit Postversendung fl. 2·10), halbjährig 75 kr.; einzelne Nummern 5 kr. — Einschal¬
tungen kosten 5 kr. der Zeilenraum und sind bis spätestens Freitag mittags portofrei ins Gemeindeamt zu bringen.

Nr. 45. Sonntag, 9. November 1890. 21. Jahrg.

Die Commission versammelt sich am vorerwähnten TageKundmachung.
8 Uhr früh in der Gemeindekanzlei.umAuf Grund des § 4 der Verordnung des k. k. Ministe
Dornbirn, am 9. November 1890.riums des Innern vom 27. August 1873 (R. G. Bl. Nr. 140) Die Gemeindevorstehung.wird bekannt gegeben, dass die Prüfung jener Hufschmiede,

welche ohne Hörung eines Hufbeschlagscurses die Concession zur
Ausübung des Hufschmiedgewerbes anstreben, in der ersten Hälfte Staudenversteigerung.
des kommenden Monates December vor der Prüfungs=Commis¬ Von Seite der Gemeinde Dornbirn werden 9 Abtheilun¬
ion in Innsbruck stattfinden wird am linken Achufer stehende Stauden einer öffentlichengen

Bewerber um die Zulassung zu dieser Prüfung haben ihre
Versteigerung unterstellt.gestempelten Gesuche, belegt mit dem Lehrbriefe über das ord¬

Die Versteigerung wird am nächsten Donnerstag, den
nungsmäßig erlernte Hufschmiedgewerbe und dem Nachweise üben 13. d. Mts. abends 8 Uhr bei Lorenz Zumtobel im Markteine wenigstens dreijährige Verwendung als Hufschmiedgeselleabgehalten.
bis spätestens Ende November d. Is. hieramts einzureichen. Wer die Stauden anschauen will, kann sich ebenfalls am

Innsbruck am 27. October 1890. nächsten Donnerstag, den 13. d. Mts. nachmittags 2 Uhr bei
der Schmelzhütterbrücke einfinden.K. k. Statthalterei für Tirol und Vorarlberg.

Dornbirn, am 9. November 1890.
Die Gemeindevorstehung.Branntweinsteuer.

Ueber Ersuchen der hiesigen k. k. Finanzwache=Abtheilung Grabeneröffnung.
wird hiemit zur Kenntnis gedracht, dass die solidarische Ab¬ Der Büchelgraben von der Einmündung in den Land¬indung mit den Branntweinbrennern in der Zei

graben bis herauf zu der mittleren Gleggenstraße, dann dievom 12. bis einschließlich 25. d. Mts. jedesmal von

Zuflussgräben der unteren Dorferbüchelstraße, links und rechts8 bis 12 Uhr vormittags bei der k. k. Finanzwach=Ab¬
bis herauf an die Höchsterstraße und der untersten Gleggen¬theilung in der Moosmahdstraße H.=No. 4 vorgenommen wird.
traßengräben, sind zur Eröffnung ausgesteckt und es werden die¬Anspruch auf Zulassung zu dieser Abfindung haben Par¬
selben im Laufe der nächsten Woche zur Versteigerung gelangen,teien, welche selbsterzeugte (eigene) Brennstoffe besitzen, soferne
wenn von Seite der Grundbesitzer keine begründete Einwendungnoch das Brennverfahren in einem ununterbrochenen Zeitraumdagegen erhoben wird.stattfinden wird.

Dornbirn, am 7. November 1890.Jene Brennstoffe, welche im Gemeindeamte behufs Er¬
langung der Steuerfreiheit angemeldet wurden, sind bei dieser Der Grabenmeister: Gebhard Wehinger.
Abfindung nicht mehr anzumelden.

Grabeneröffnung.Dornbirn, am 9. November 1890.
Der Flussgraben links der Lustenauerstraße entlang, dieDie Gemeindevorstehung. Einmündung in den Landgraben, Ammansgraben, Köblern,

Roßmähder, Knebelbrugg und Herte bis zur Bahnlinie heraufKundmachung. mit 12 Zuflussgräben, welche in diesen Graben einmünden,
sind sämmtliche zur Eröffnung ausgesteckt. Es werden dieselbenUeber Ansuchen der Firma J. Ig. Rüsch vom 30. Oc¬
wenn im Laufe dieser Woche von Seite der Grundbesitzer keinetober d. Is. um Ertheilung der Bewilligung zur Erbauung
begründete Einwendung dagegen erhoben wird, am Samstag,

eines neuen Shedbaues bei ihrer Gießerei in der Schmelzhütter
den 15. November abends 8 Uhr im Adler in Hatlerdorf infindet am 17. November l. Is. morgens 8½ Uhr die com¬ 34 Abtheilungen an den Mindestfordernden vergeben.

missionelle Verhandlung an Ort und Stelle statt.
Liebhaber sind hierzu höflichst eingeladen.

Die bezüglichen Pläne liegen hieramts bis zum Verhand¬
Dornbirn, am 9. November 1890.lungstage zur allgemeinen Einsicht auf und können mündliche

Der Grabenmeister: Jakob Diem.oder schriftliche Einwendungen gegen den beabsichtigten Bau

und Betrieb hier bis zum Verhandlungstage, sonst aber bei Kundmachung.der Verhandlung selbst vorgebracht werden.

Später erhobene Anstände können nicht mehr berücksichtiget Ueber Ansuchen des John Feurstein, Kaufmann hier,
werden, sondern wird der angestrebte Bauconsens ohne weiter durch Dr. Hagen Advocat hier, gegen Jean Hardegger,

Stickfabrikant in Dornbirn puncto fl. 1000·— s. A. werdenertheilt werden.


